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Recht | Steuern | Prüfung
Ihr Partner in Zentralasien

Rechtliche Rahmenbedingungen in Usbekistan

RSP International
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Mit diesem vorgeschriebenen Rahmen sind einige gesetzliche Strukturen verbunden
und über die Wahl der Rechtsform entscheidet der Unternehmer, in welcher Form er
am Wirtschaftsleben teilnimmt

Die Rechtsform

ist der rechtliche Rahmen von Gesellschaften, der durch Gesetze 
zwingend vorgeschrieben ist

Die Wahl der Rechtsform hat u.a. Auswirkung auf folgende Themenbereiche:

Themenbereich

Steuerliche Belastung und steuerliche Gestaltung

Gewinnermittlung, Ausschüttungsmöglichkeiten,
Bilanzierung, Publikationspflicht

Haftungsumfang der Gesellschafter

Beschränkbarkeit und Kontrolle der Befugnisse 
der Leitungsorgane

Vertragsgestaltung und devisenrechtliche Voraussetzungen

Geeignetheit als Vertriebsstruktur und
Möglichkeit der Übernahme der Verzollung

Finanzierung und betriebswirtschaftliche
Konsequenzen

Exit-Szenario und Verkauf des
Gewerbebetriebes

Rechtsformen
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Zu unterscheiden ist zwischen:

Möglich nur für Inländer
(kasachische Staatsbürger)

Personengesellschaften Kapitalgesellschaften

Einzelunternehmer

(eingetragener Kaufmann)

Gemeinschaftsunternehmen

(Joint Venture) 

Kommanditgesellschaften

Offene Handelsgesellschaft

Gesellschaften mit
beschränkter Haftung

Gesellschaften mit
zusätzlicher Haftung

Aktiengesellschaften

― keine Rechtsform

― der Zusammenschluss 
kann verschiedenste 
Formen der Unter-
nehmenskooperation
zwischen zwei oder 
mehr Partnerunter-
nehmen erfolgen 
(schuldrechtlich oder 
gesellschaftsrechtlich)

― Gesamtschuldnerische
Haftung aller
Gesellschafter

Rechtsformen

Moglich nur für Inländer 
(Usbekische Staatsbürger) 
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Immer zu prüfen

Anwendbarkeit im Gründungstadium 
einer ausländischen Rechtsordnung

Sprache der DokumenteAkkumulationskonto
eröffnen

2 Etappe

Das Gründungsverfahren einer TOO umfasst 
im Wesentlichen folgende Schritte:

Bestimmung des Sitzes 
der TOO

Abschluss des Gründungsvertrages
beim mehreren Gesellschaftern

Satzung 
verabschieden

Beschluss über die Gründung fassen

Stammkapital einzahlen, 
Sacheinlagen

TOO / OOO beim der 
zuständigen Behörde 

registrieren lassen 

Runden Stempel
erhalten

Elektronische Zugang für de 
Gesellschaft beantragen 

erhalten

Operatives Bankkonto
eröffnen

Ggf. Pflichtversicherung
abschließen

Umsatzsteuerliche Registrierung

1 Etappe

3 Etappe4 Etappe5 Etappe

6 Etappe7 Etappe8 Etappe

9 Etappe10 Etappe

11 Etappe 12 Etappe

c

Gründung einer GmbH
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Stammkapital 
der Gesellschaft

―Das Mindestsatzungskapital ist
gesetzlich nicht geregelt

―Die Höhe des gesetzlichen
Satzungskapital einer OOO ist von der
Tätigkeitsart der Gesellschaft abhängig
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Frist zur Einzahlung der
Stammeinlagen beträgt
ein Jahr

In den meisten Ländern ist es
nicht zwingend erforderlich, dass
das Stammkapital bis zur
Antragstellung im Rahmen der
Registrierung eingezahlt wird

Die Rechtsfolgen der Nicht-
einzahlung des Stamm-
kapitals beachten !

Einzahlung in Geldform oder
Sacheinlage, bei Sacheinlagen ab
einem bestimmten Wert ist ein
Wertgutachten erforderlich, sonst
Bestätigung des Wertes durch die
Gesellschafterversammlung

Das eingezahlte
Stammkapital kann für den
Geschäftsbetrieb
verwendet werden

Stammkapital
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Rechtliche Präsenz vor Ort ohne
RechtspersönlichkeitRepräsentanzen 

Filialen
(Zweigniederlassungen)

Betriebsstätte

wird gemäß dem usbekischem
Steuerrecht unter Beachten des
Doppelbesteuerungsabkommens
begründet und ist zu
registrieren

können mit Gewinnerzielungsabsicht
wirtschaftlich tätig werden und selbständig
fakturieren. Es besteht Bilanzierungsplicht
nach lokalem Recht

dürfen nur die Interessen des
Stammhauses vertreten und
Marketing betreiben, aber
keinen wirtschaftlichen
Tätigkeiten mit
Gewinnerzielungsabsicht
nachgehen

Eine Haftungsbeschränkung auf das Vermögen der
Repräsentanz bzw. Filiale findet nicht statt, so dass
grundsätzlich das Stammhaus haftet

Repräsentanzen und Filialen sind keine juristischen
Personen, sondern bilden vielmehr rechtlich
unselbständige Abteilungen ausländischer
juristischer Personen

Präsenz vor Ort ohne Rechtspersönlichkeit
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Das oberste Organ

Gesellschafterversammlung

Exekutivorgan
(Geschäftsführung)

Einzelexekutivorgan
Geschäftsführer

Kollegiales Exekutivorgan 
Vorstand

- Ausländer als Geschäftsführer?

Befugnisse des Geschäftsführers sind
grundsätzlich im Außenverhältnis
nicht beschränkbar, keine Möglichkeit
der Eintragung des sog. Vier-Augen-
Prinzips ins Handelsregister

Ausnahme
beim kollusiven Zusammen-
wirken oder Kenntnis der
vorliegenden Beschränkungen
auf der anderen Seite

Möglichkeit der Vertretung durch die Erteilung einer 
entsprechenden Vollmacht

Bildung weiterer Organe wie Aufsichtsrat

(Kontrollfunktion / Entscheidungskompetenz bei
zustimmungspflichtigen Geschäften für den
Geschäftsführer)

Zwingend gesetzlich 
vorgeschrieben sind 

zwei Organe

Organstruktur der GmbH
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Neuerungen im Steuer- und Arbeitsrecht - Usbekistan

c

Steuer Arbeitsrecht

❑ Geplant ist die Erhöhung der Probezeit von drei auf sechs Monate für 
leitende Angestellte.

❑ Bei Ablauf des Arbeitsvertrages ist der Mitarbeiter über die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses drei Tage vor dem Datum des Ablaufs schriftlich zu 
informieren.

❑ Geplant ist die Liberalisierung des Arbeitsmarktes durch die Änderung und 
Erweiterung der Kündigungsgründe für den Arbeitgeber.

❑ Änderung der Abfindungen abhängig von der Dauer der Beschäftigung (von 
50 % bis zu 200 % des Durchschnittsmonatsgehaltes.

❑ Erhöhung der Urlaubstage von 15 Kalendertage auf 21 Kalendertage.

❑ Ab dem 1. Januar 2020 ist die Einführung der obligatorische 
Buchhaltungsrichtlinie für jeden Steuerzahler erforderlich, bestätigt vom 
Geschäftsführer der jeweiligen Organisation.

❑ Vorgesehen sind drei Arten der Betriebsprüfung:

❑ Steuerprüfung anhand der eingereichten Steuerinformationen

❑ Steuerliche Außenprüfung für die Feststellung von Fakten und 
Sammlung der Informationen

❑ Steueraudit – vollständige Betriebsprüfung 

❑ Umsatzsteuerliche Registrierung von Betriebsstätten.

❑ Abschaffung vieler Präferenzen und steuerbefreiter Tatbestände im Bereich 
der Umsatzsteuer.

❑ Ab dem 1. Januar 2020 wird der Zeitraum für den Verlustvortrag von 5 auf 
10 Jahre und die Grenze für den Verlustvortrag von 50 % auf 60 % der 
Steuerbemessungsgrundlage angehoben.

❑ Festlegung der Frist für die Abgabe der Lohnsteuererklärung  - bis zum 
15. des laufenden Monats.

❑ Ab 2023 soll der Mehrwertsteuersatz auf 12 % gesenkt werden.
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Genau Prüfung des lokalen Partners trotz
des Bestehens eines Vertrauens-
verhältnisses (Möglichkeit der Bean-
tragung von amtlichen Auszügen)

Wie gründet man eine GmbH mit einem
ausländischen Geschäftsführer :
Problematik der Arbeitsgenehmigung

Keine Übernahme der Lieferung zu DDP
Bedingungen ohne eigene Vertriebs-
struktur vor Ort

Hohe Anforderungen an Formalitäten 
(u.a. Apostille, Legalisierung) 

Vermeidung der Pattsituation bei der
Gestaltung der Gesellschafteranteile in
Hinsicht auf die Problematik der
Unbeschränkbarkeit der Befugnisse des
Geschäftsführers im Außenverhältnis

Korruption und Bürokratie

Takeaways & Learnings
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Ihr Ansprechpartner

Nikolai Knorr

Geschäftsführer, Partner

Rechtsanwalt

+7 (727) 259 91 66

+7 (727) 259 91 64

+7 (702) 216 71 16

nikolai.knorr@rsp-i.com

www.rsp-i.com

RSP International
Samal 2, Haus 33A, Etage 21 
050051 Almaty, Republik
Kasachstan

Kontakt
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RSP International | Für Sie vor Ort

(*) im Aufbau

Büros in

❑ Belarus

❑ Deutschland

❑ Georgien(*)

❑ Kasachstan

❑ Österreich

❑ Polen

❑ Russland

❑ Rumänien

❑ Ukraine

❑ Usbekistan

Partner in

❑ Kirgisistan

❑ Mongolei

❑ Turkmenistan

❑ Tadschikistan
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RSP International | Büros

Moskau
ul. Elektrozavodskaya 52 | 4107023 Moskau
moscow@rsp-i.com | +7 495 287 48 32

Sankt Petersburg
ul. Tashkentskaya 1, 196084 St. Petersburg
st.petersburg@rsp-i.com | Tel:  + 7 (812) 309 81 10

Almaty
Samal 2, Haus 33A, Etage 21 | 050051 Almaty
almaty@rsp-i.com | + 7 (727) 259-9166

Minsk
Ul. Golubeva 21-12 | 220117 Minsk
minsk@rsp-i.com | +375 17 270 30 11

Kiew
Saksaganskogo, 53/80 |01033 Kiew
kiev@rsp-i.com |  +38 (067) 249 0556

Breslau
ul. Walońska 15/2 | 50-413 Wrocław
wroclaw@rsp-i.com | + 48 570 43 43 42

Berlin
Askanischer Platz 4 | 10963 Berlin
berlin@rsp-i.com | Tel: + 49 (30) 5770135-51

Taschkent
Taras Schewtschenko Str. 31 | 100060 Taschkent
tashkent@rsp-i.com | + 7 (702) 216-71-16

Wien
Gersthofer Str. 30 /1 | 1180 Wien
vienna@rsp-i.com | + 43 (664) 2539053


